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August 1945 XVIII. Jahrgang Nr. 8

DERFOURIER
OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. F O U R I E R V E R B A N D E S

So lauten die Schlussworte des Tagesbefehls, mit dem der General am denk-

würdigen Tage des S.Mai 1945 den Waffenstillstand verkündete.
Inzwischen hat der Oberbefehlshaber unserer Armee seinen Rücktritt erklärt.

Am kommenden 20. August wird er sein hohes Amt niederlegen, und dieser Tag
bedeutet zugleich das Ende das Aktivdienstes. In feierlicher Sitzung hat bereits
die Vereinigte Bundesversammlung Abschied vom General genommen und ihm den

Dank des Vaterlandes ausgesprochen. Seine feste Elaltung im Jahre 1940, als

schwere Gefahren unser Land bedrohten und die Furcht manchen Bürger erfassen

wollte, seine eindrücklichen Worte an die Truppenführer auf dem heiligen Boden
des Rüth — das allein schon sind Taten, die ihn zum grossen Sohne unserer
Heimat machen. Bescheiden hat General Guisan erklärt, dass er nur seine Soldaten-

pflicht erfüllt habe.
Auch wir Untergebene, Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, wollen mit

der gleichen Bescheidenheit ins Glied zurücktreten. Fast auf den Tag genau
6 Jahre lang standen wir unter den Fahnen, in einer wahrhaft historischen Zeit.
Eine spätere Geschichtsschreibung wird es einmal mehr als ein unfassliches
Wunder bezeichnen, dass unser kleines Land dem Verderben entrann, dass wir
nicht wie unsere bemitleidenswerten Nachbarländer um Blutopfer ohne Zahl, aus-
gebrannte Ruinenstädte, in denen das Grauen wohnt, um Obdachlose, Krüppel,
Witwen und Waisen trauern müssen. Je stiller und würdiger wir die furchtbare
Lehre des Weltbrandes in uns nachklingen lassen, desto mehr werden wir zum
Wiederaufbau Europas, zur Genesung der an Leib und Seele zusammengebro-
ebenen Menschheit beitragen können.

Die Worte des Generals, dass wir uns des Vaterlandes würdig erwiesen
hätten — sie gelten auch den Funktionären des Verpflegungsdienstes. Ohne
Überheblichkeit dürfen wir sagen, unser Bestes zur Betreuung der Hundert-

EIN BLICK ZURÜCK UND VORWÄRTS

,Z7ir /labt getreu eurem Pa/meneicZ au/ euren Posten ausge/iarrt.

I/ir /labt euc/i eures FaterZandfes teürcZig erwiesen."
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